
 

 

 

 

 

 

 

 

Beitrags- und Gebührenordnung 1. Yacht Club Zwenkau 2000 e.V.  
 
Stand: November 2024 

 

 

Mitgliedsjahresbeiträge  

 

  

Aufnahmegebühr Erwachsene/r 150,00 EUR 

Beiträge  

Passives Mitglied Erwachsener 54,00 EUR 

Passives Mitglied Erwachsener in 

Ausbildung 

30,00 EUR 

Aktive Mitglieder:  

Erwachsene/-r 100,00 EUR 

Erwachsene-/r in Ausbildung 70,00 EUR 

Kind bis 18 Jahre 70,00 EUR 

Familie (2 Erw. + 1 Kind bis 18 Jahre in 

häuslicher Gemeinschaft lebend) 

200,00 EUR 

     -zusätzliches Kind bis 18 Jahre 60,00 EUR 

zusätzlicher Erwachsener in Ausbildung  60,00 EUR 

Partnertarif (in häuslicher Gemeinschaft 

lebend) 

150,00 EUR 

 

Beiträge Verbandsmitgliedschaften 

 

Kreissportbund Leipziger Land e.V.  

Aktueller Jahresbeitrag gemäß   

Beitragsordnung des Verbandes 
Landessportbund Sachsen e.V. 

Segler-Verband Sachsen e.V. 

Deutscher Segler-Verband e.V. 

 

Bootsnutzungsgebühren 

 

 Betrag 

alle Segelboote exkl. VA 18 / Stunde   9,00 EUR 

alle Segelboote exkl. VA 18 / Jahrespauschale 90,00 EUR 

Segelboot VA 18 / Stunde 15,00 EUR 

Segelboot VA 18 / Tagespauschale bis 6 Std. 50,00 EUR 

Motorboot / Stunde 25,00 EUR 

Motorboot / Tagespauschale bis 6 Std. inkl. Kraftstoff 60,00 EUR 

 

Aufnahmegebühr, Jahresbeitrag, Bootsnutzungsgebühren und nicht geleistete 

Arbeitsstunden (Betrag lt. jährlichem Beschluss Mitgliederversammlung) werden bis 

spätestens 31.08. des laufenden Jahres per SEPA Lastschrift eingezogen. 

Beiträge für Verbände sind jährlich fällig und werden als „Durchlaufender Posten“ 

zusammen mit dem Jahresbeitrag per SEPA Lastschrift eingezogen und entsprechend 

weitergeleitet.  

Gebühren für evtl. Rücklastschriften, die vom Mitglied verschuldet sind, werden vom 

Mitglied getragen. 

 

Die Bootsnutzung ist im Logbuch durch den Nutzer zu vermerken. Das Nutzungsentgelt 

wird in Form einer Abrechnung der stündlichen Benutzung oder in Form eines pauschalen 



Tages- bzw. Jahresbetrages erhoben. Das Mitglied gibt zu Beginn des Nutzungsjahres 

bzw. vor erstmaliger Bootsnutzung bekannt, in welcher Form die Abrechnung erfolgen 

soll.  

 

Es gelten die Regelungen der Nutzungsordnung für vereinseigene Segelboote  

 

 

Vorstand 

1. Yacht Club Zwenkau 2000 e.V.                                               

    


